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AUSSCHREIBUNG		

WILDWUCHS	FESTIVAL	2019		
	

Wer	hat	hier	Recht?(e)	
Ein	künstlerischer	Projektparcours	zur	
UN-Behindertenrechtskonvention		

	

	

«Das	Wildwuchs	Festival	Basel	ermöglicht	Begegnungen	zwischen	Leuten	mit	ganz	unterschiedli-
chen	Besonderheiten.	Diese	Besonderheiten	werden	hier	von	Einschränkung	oder	sogenannten	Be-
hinderungen	zu	Fähigkeiten,	zu	Talenten,	zur	Chance	auf	eine	besondere	Sichtweise	auf	das	Leben	

und	die	Welt.»	
		

Aus	der	Begründung	zur	Verleihung	des	Schweizer	Theaterpreises	2018	
	

Wildwuchs stärkt Aussenseiterpositionen, fördert kulturelle Vielfalt, Diversität und Nonkon-
formismus. Es präsentiert und diskutiert neue Tanz- und Theaterformen und ermöglicht Men-
schen in allen Lebenssituationen die aktive Teilnahme am kulturellen Leben.  
 
Für die Festivalausgabe 2019 lanciert Wildwuchs einen Projektparcours mit verschiedenen 
künstlerischen Formaten. Thematischer Ausgangspunkt ist der aktuelle Stand der Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in der Schweiz und speziell in Basel.  
 
Mit dieser öffentlichen Ausschreibung laden wir schweizweit Kunstschaffende mit und ohne 
Behinderungen ein, einen Projektvorschlag einzureichen für eine künstlerische Auseinander-
setzung mit der UN-BRK. Die Ausschreibung richtet sich an Kunstschaffende aus allen Dis-
ziplinen. Die Projekte sollen im öffentlichen Raum oder an ausgewählten Orten in Basel-Stadt 
und/ oder Basel-Land stattfinden.  
 
Projekte mit interessanten Zugriffen und Herangehensweisen auf das Thema werden von ei-
ner Jury ausgewählt, um dann im Rahmen des Wildwuchs Festivals 2019 produziert und in-
nerhalb eines Parcours öffentlich präsentiert zu werden. Wildwuchs interessiert sich vorran-
gig dafür, Unmittelbarkeit herzustellen und Begegnungen auf Augenhöhe zu ermöglichen.  
 
Eine Jury wählt aus den Einsendungen 5 Projekte zur Umsetzung aus. Dabei interessiert so-
wohl die inhaltliche Auseinandersetzung, die qualitativ ästhetische Umsetzung sowie der Ein-
bezug Betroffener. Die Projektergebnisse werden im Rahmen des Wildwuchs Festivals 2019 
der Öffentlichkeit präsentiert.  
 
Bewerbungsfrist ist der 16. November 2018. 
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THEMATISCHE AUSGANGSLAGE 
Die in 2006 von der UNO Generalversammlung verabschiedete UNO– Behindertenrechts-
konvention (UNO-BRK) ist inzwischen von mehr als 170 Staaten unterschrieben worden. Ziel 
der UN-BRK ist die Rückkehr von Menschen mit einer Behinderung ins öffentliche und ge-
sellschaftliche Leben.  
 
Die von Betroffenen verfasste Konvention wurde von der Schweiz als 144. Staat im Mai 2014 
ratifiziert. In den vergangenen 4 Jahren ist allerdings wenig geschehen. Von einer flächen- 
deckenden und selbstverständlichen Umsetzung der Konvention in allen Lebensbereichen ist 
man national, kantonal und lokal noch weit entfernt.  
 
Der im Juni 2017 von Inclusion Handicap, dem Dachverband der Schweizer Behindertenor-
ganisationen, publizierte sogenannte Schattenbericht zur landesweiten Umsetzung der BRK 
zeigt deutlich, dass „die Schweiz gegenwärtig nicht über eine Behindertenpolitik, die eine 
konsequente Umsetzung der BRK in allen Lebensbereichen und auf allen Ebenen des föde-
ralen Staates sicherstellen würde.“1 verfügt. In klaren Worten: Die Schweiz kommt ihren Ver-
pflichtungen nach Art. 4 Abs. 1 lit. a-c BRK2 nicht nach! 
 
 
 
UMSETZUNG 
Wildwuchs sucht künstlerische Positionen, die einen unverstellten Blick auf das Thema bieten 
und sich auf provokative oder humorvolle, hintergründige oder aufrüttelnde, generelle oder 
individuelle Weise mit folgenden Bereichen der UN-BRK befassen. Dabei interessiert vor al-
lem die (fehlende?) Umsetzung dieser Rechte vor Ort in Basel:  
 

BARRIEREFREIHEIT 
Spitäler, Schulen, Universitäten, Ämter, Theater, Konzerthäuser, Museen, Schwimm-
bäder, Stadien, Turnhallen, Parks, Spielplätze, Züge, Trams, Busse, u.a. müssen für 
Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen barrierefrei und ohne fremde Hilfe 
zugänglich sein. (BRK, Artikel 9) 
 
ACHTUNG DER PRIVATSPHÄRE, DER WOHNUNG UND DER FAMILIE 
Wohnheime für Menschen mit Behinderung müssen aufgelöst werden. Es muss sicher- 
gestellt werden, dass Menschen mit Behinderung unterschiedliche Wohnformen ken-
nen, um selber entscheiden zu können, wie, mit wem und wo sie wohnen. Die behin-
derungsbedingte Unterstützung erfolgt am Wohnort der Betroffenen. Diese verfügen 
über einen Assistenzbeitrag und entscheiden selber, wer welche Dienstleistung für sie 
erbringt. (BRK, Artikel 22 & 23) 

 

																																																								
1	siehe	Schattenbericht,	Inclusion.Handicap,	Seite	13	
2	ibidem		
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GESUNDHEIT 
Die Gesundheitsdienste (Spitäler, Kliniken, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtun-
gen, Arztpraxen, u.a.) sind barrierefrei, verfügen über behindertenspezifisches Fach-
wissen, spezielle Infrastruktur und Fachpersonen im Bereich der Kommunikation, 
bspw. Gebärdendolmetscher*innen. (BRK, Artikel 25) 
 
TEILHABE AM POLITISCHEN UND ÖFFENTLICHEN LEBEN 
Alle Wahllokale, Wahlverfahren und Wahlmaterialien sind barrierefrei zugänglich.  
Menschen mit Behinderung können bei Wahlen und Abstimmungen ihre Stimme ohne 
Einschüchterung abgeben, bei Wahlen kandidieren, ein Amt ausüben und öffentliche 
Aufgaben auf allen Ebenen staatlicher Tätigkeit wahrnehmen. (BRK, Artikel 29) 
 
TEILHABE AM KULTURELLEN LEBEN 
Kulturbetriebe und Kunsthochschulen sind für Menschen mit Behinderung barrierefrei 
zugänglich. Die Betriebe und Hochschulen verfügen dafür über eine*n Beauftragte*n 
oder einen Beirat für kulturelle Inklusion von Menschen mit Behinderung. 
Die Kulturanbieter berücksichtigen die unterschiedlichen Sprachen und Sprachbe-
dürfnisse von Menschen mit Behinderung, bspw. Gebärdensprache bei hörbehinder-
ten Menschen oder Leichte Sprache bei Menschen mit kognitiven Einschränkungen. 
(BRK, Artikel 30) 

 
 
Die zu entwickelnden Projekte sollen ortsspezifisch („site-specific“) sein und sich mit einem 
oder mehreren der oben genannten Themen auseinandersetzen.  
 
Ausserdem sind Betroffene in der Projektentwicklung und / oder -durchführung gleichbe-
rechtigt zu involvieren. Eine aktive Mitarbeit von Menschen mit einer Behinderung ist in Kon-
zeption und / oder Umsetzung ausdrücklich erwünscht. 
 
Mögliche Orte der Umsetzung können z.B. ein Wohnheim, eine Schule, der Ratssaal, die 
Uniklinik o.ä. sein, in Abhängigkeit von der jeweiligen inhaltlichen Setzung der Projekte.  
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KRITERIEN & RAHMENBEDINGUNGEN  

• Verschiedene Formate und Disziplinen (Theater, Tanz, Film, bildende Kunst, Musik 
etc.) sind möglich 

• Dauer für Aufführungen ca.15 - 20 Minuten bzw. nach Absprache 
• Es können keine Reise- und Übernachtungskosten gezahlt werden 
• Die Projekte müssen in Zusammenarbeit mit Betroffenen erarbeitet werden 
• Wildwuchs stellt produktionstechnische und inhaltliche Betreuung  
• Jedem Projekt wird ein*e Expert*in zur Seite gestellt 
• Insgesamt werden 5 Projekte durchgeführt, mit je einem Produktionsbudget zwi-

schen CHF 3’000.- und CHF 12’000.- in Abhängigkeit vom Projektumfang 
• Drittmittel können bei Bedarf von den Kunstschaffenden selbst zusätzlich akquiriert 

werden  
 
 
ZEITRAHMEN  

• 16. November 2018  Bewerbungsschluss 
• 7. Dezember 2018  Treffen mit eingeladenen Kunstschaffenden  
• 12. Dezember 2018  Information über finale Auswahl an Kunstschaffende  
• ab Januar 2019  Möglicher Projektbeginn  
• 19. Januar 2019  Vorbereitungstreffen mit allen Projektbeteiligten 
• 18. Mai – 2. Juni 2019 Präsentation im Rahmen des Wildwuchs Festivals   

 
 
BEWERBUNG 

• Ausgefülltes Bewerbungsformular (siehe separates Word-Dokument) 
• Bewerbungsschreiben mit Projektidee (3 – 5 DIN A4 Seiten) 
• Kurze CVs der Beteiligten 
• Bewerbungen als PDF per Mail an matthaeus@wildwuchs.ch, 

Betreff: „Bewerbung BRK“ 
• Bewerbungsschluss: 16. November 2018 

 
 
WEITERE INFOS 

• Link zum Wildwuchs-Festival: www.wildwuchs.ch 
• Link zur Behindertenrechtskonvention: https://www.admin.ch/opc/de/classified-

compilation/20122488/index.html 
• Link zum Schattenbericht: https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/uno-

brk/schattenbericht_0-257.html 
 
 


